





Geheimhaltungserklärung


Lehrbeauftragte/r

	Name, Vorname: 
	[bookmark: Text1]     

	Straße: 
	[bookmark: Text2]     

	PLZ, Ort: 
	[bookmark: Text3]     

	Geburtsdatum:
	[bookmark: Text4]     




Alle Informationen mit Geheimhaltungswert, die im Rahmen der Durchführung von Lehrveranstaltungen oder Prüfungsverfahren bekannt geworden sind, unterliegen der Geheimhaltungspflicht. Dies gilt insbesondere auch für Informationen, die Ausbildungsstätten betreffen. Sie dürfen auch nach Beendigung des Lehrauftrags oder Abschluss des Prüfungsverfahrens nicht an Dritte weiter gegeben werden. Offen gelegte Informationen dürfen nur im Rahmen der jeweiligen Lehrveranstalt-ungen oder den damit zusammenhängenden Prüfungsverfahren und 
-bewertungen verwendet werden. Die Informationen sind mit gebotener Sorgfalt zu behandeln und zu schützen. Von der Geheimhaltungspflicht sind Informationen ausgenommen, die offenkundig oder allgemein bekannt sind. 
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